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Erfurt



Täter nicht durchs Abitur gefallen
Von Claus-Peter Müller

[...]  Der mutmaßliche Täter wurde im Januar 1983 geboren, ging zum Kindergarten, zur Grundschule, kam schließlich zum Gutenberg-Gymnasium. Mit vierzehn Jahren nahm er an der Feier zur Jugendweihe teil. Das Elternhaus wird von der Polizei als intakt beschrieben. Die Großeltern, die mit im Haus leben, seien „Großeltern, wie man sie sich wünscht“, sagte ein Beamter. Für die Polizei steht fest, daß der sechs Jahre ältere Bruder mit der Tat nichts zu tun hat. Ohnehin gilt die Familie des mutmaßlichen Attentäters als Opferfamilie. Der jüngere Sohn hielt den Schein aufrecht, er ginge nach dem Verweis vom Gymnasium im Herbst 2001 weiter zur Schule. Mitschüler beschrieben ihn als mäßigen, gar schlechten Schüler, als faul. Er soll keine Freundin und keinen Führerschein gehabt haben. In Erinnerung blieb ein Vorfall, der sich offenbar auf einer Klassenfahrt nach Berlin vor zwei Jahren ereignet hat. Der Schüler formte mit einer Hand eine Waffe, zielte auf einen Lehrer und spielte vor, daß er abdrücke. Der Schüler beteuerte, es sei ein Spaß gewesen, doch er erhielt einen Verweis. Der Lehrer ist unter den Opfern. In seiner Umgebung wurden Äußerungen wie jene, alle würden eines Tages noch über ihn sprechen, als Größenwahn empfunden. Nachdem die Spuren am Tatort weitgehend gesichert sind, ist nun auch der Zugriff auf die Schulakten möglich geworden. Vogel [Ministerpräsident von Thüringen] erläuterte, der Schüler sei weder sitzengeblieben noch durch die Abiturprüfung gefallen. Er habe aber die elfte Klasse freiwillig wiederholt. Auch soll die Mutter auf ihn eingewirkt haben, sich zu einer externen Abiturprüfung anzumelden, indes ohne Erfolg.

Der Neubeginn in Klasse 11 dürfte etwa eineinhalb Jahre zurückliegen. In Thüringen werden die Abiturprüfungen am Ende der zwölften Klasse abgelegt. Für den Attentäter hätten die Prüfungen in diesen Wochen angestanden. Ebenfalls vor eineinhalb Jahren trat der Schüler in einen Schützenverein ein. Er galt als Waffennarr. Die Polizei prüft, ob der Schüler nur mit dem Anliegen in den Verein eintrat, das Schießen zu üben. Mit dem Klassenwechsel waren die Schwierigkeiten in der Schule nicht überwunden. Der Schüler fehlte im Unterricht, teilweise unentschuldigt. Es stellte sich offenbar heraus, daß er Atteste gefälscht hatte, um sein Fehlen zu entschuldigen. Im Oktober 2001, nunmehr in der Klasse 12, wurde er deshalb und „wegen anderer Vorgänge“ - Vogel meinte offenbar das unentschuldigte Fehlen - von der Schule verwiesen. Vogel sagte: „Soviel ich weiß, wurde er am 1. Oktober an ein anderes Gymnasium verwiesen.“ [...] Am 5. Oktober holte Steinhäuser nach Angaben Vogels sein Zeugnis „beim Schulamt zwecks Schulwechsel“ ab. Steinhäuser wurde ein anderes Gymnasium empfohlen. Über das Schulamt wurde ein Kontakt zu dieser Schule hergestellt, doch die Schule schien nicht geeignet, weil es dort keinen Leistungskurs Physik gab. Steinhäuser wurde an eine andere Schule verwiesen. Im November 2001 brach der Kontakt zwischen Schulen, Schulbehörde und dem Schüler ab. Die Behörde unterrichtete Steinhäusers Eltern nicht von dem Abbruch der Schulausbildung, denn Steinhäuser war volljährig. Zudem soll er zugesagt haben, die Eltern zu unterrichten, was er aber offenbar nicht getan hat. In zeitliche Nähe mit dem Schulverweis fällt die Anschaffung der Waffen. Die Pump-Gun soll der Schüler in Erfurt in einem bekannten Fachhandel für Jagdmoden und Waffen erworben haben, die Pistole von einem Schützen. Die Inbesitznahme der Waffen war legal. Der Staatssekretär im Thüringer Innenministerium, Scherer, vermutet, daß der Attentäter von nun an seinen Plan immer fester gezurrt hat. Obwohl die Polizei die Familienverhältnisse in einer offiziellen Stellungnahme als intakt schilderte, herrschen unter anderen Polizisten Zweifel daran, daß das Verhältnis der Eltern zu Robert „intakt“ gewesen sein könne. Wenn der Sohn den Schulverweis verheimlichen konnte, folgerte ein Beamter, bestehe zumindest ein „Kommunikationsproblem“. Geldprobleme soll es keine gegeben haben. Der Schüler erhielt im Monat von Eltern und Großeltern 200 bis 300 Mark Taschengeld. Seine Mutter sei Krankenschwester an der Erfurter Hautklinik, heißt es. Der Vater sei „in leitender Position bei Siemens“. Doch seit geraumer Zeit soll er an einer ernsten Krankheit leiden, die ihn in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt. Noch ist unklar, wie Steinhäuser die Zeit nach dem Schulverweis verbrachte. Man vermutet, er habe sich häufig „in einem Café“ aufgehalten. Am Nachmittag tauchte er offenbar in seine Welt der Computer- und Videospiele ein. Er habe sich möglicherweise eine Scheinwelt aufgebaut, heißt es aus der Polizei. Aus Sicht der Ermittler erscheint es möglich, daß sich der gescheiterte Schüler, der lange Zeit keine Erfolge erlebt hatte, in eine Situation „hineingesteigert“ habe. Es sei „eins zum anderen gekommen“. Er habe vortäuschen müssen, daß er weiterhin zur Schule ging. Er habe „Erfolgsdruck“ aufgebaut. Am 26. April, dem Tag der letzten schriftlichen Abiturprüfung, habe Steinhäuser möglicherweise keinen Ausweg mehr gesehen. Es wird auch nicht ausgeschlossen, daß der mutmaßliche Täter psychisch krank war. Bis zur Tat aber zeigte der mutmaßliche Täter nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein „ganz normales Verhalten“.
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